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II- 375'fderBeilagen zu den stenographischen Protokollen des NaUonalr-1!f'<; 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: ,'6. Nov. fSi, -........... _ ............ _ ..... _--- NO •.. 1..4..'!:..1/ J 
An fr'a9 e 

derAbg.Melter, Zeillinger 
und Genossen 
an Clan Herrn Bundesmin1sterfür Finanzen 
betreffend Familienlastenausgleichsgesetz 

" 

IJ'lfol9'ßder am 9. Juli '1972 ,·beschl~ssenen Novelle zum 

Fami11enlastenausgleichsgesetz, die u.a. hinsichtlich 
der bezug~berec;;htigten Pflegekinder auf § 186 des ABGB 
verweist, ergab sich fUr einige Familienbeih11febezieher 

eine SChlechterstellung. 

Sowuräe - um nur ein Baispiel zu nennen - vom Finanzamt 
Salzburg-Land im Falle eines 9'eistiq schwerst Behinderten, 
dox- innerhalb seines Fami11enverbandos betreut wird, unter 
Hin~:eis auf den geänderten Gesetzeswortlaut die Anspruchs­
berechtigung auf Fa..'1\ilienbeihilfe en\:Zb«;iE:in. Dies, stellt· 

. für die ·vClll Schicksal ohn~d1es arg qetroffane Familie eine 
ausgesprochene Härte dar. 

Wie1n den Erläuternden Bemerkungen ZUr diesbozü91ichen 
Novelle seinerzeit Zu lesen t'lar, ging es· dem Gesetzgeber 

jedocl"\ grundsätzlich wn eine großzügigere Auslegung des 
Begriffes "Pflegekinder", sodaß nicht einzusehen ist, 
warum dann in der Folge bisher Anspruchsberechtigte plöt.zlich 
vom BeZ\19 der Fa.-n:l.liellbeJhilfe ausgeschlossen sein sollen. 

In d.ies~'U Zusammenhang richt~n die urd::erze1chneten Abge­
ordneten i).nden Her::n Dundesminister für Finanzen die 

Anfraqe: 

\ier.d·::!lt Si~ v~n:9.nlc~3sen, daß dur.chcillC weniger rigorose 

;i.u~'11egl..1il~J U0S Ce;~\;l.tzestf.!xt.OB dUA:ch .:Uu:e Be~'7c.ten6chaft 11 
- I~ " 

lW,rbs:';&ille Ct31" q;,l;;childcl"ten Art vel:rnieden werden? " 
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